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Niederschrift über die 
Sitzung des Gemeinderates Röllbach 

am 29.03.2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
 

Sitzungsdatum: Montag, den 29.03.2021 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende  Uhr 
Ort, Raum:  Hermann-Schwing-Turnhalle, Jahnstr. 1, 63934 Röllbach 

(Untergeschoss) 
 
Die Einladung zur Sitzung erfolgte gemäß der Geschäftsordnung. 
 
Folgende Personen sind anwesend: 

1. Bürgermeister 
Schwing, Michael   - 1. Bürgermeister -  

2. Bürgermeister 
Speth, Christian   - 2. Bürgermeister -  

ordentliche Mitglieder 
Berninger, Michael     
Buhleier, Boris     
Elbert, Michael     
Englert, Vanessa     
Müller, Miriam     
Muylkens, Sarah     
Sauerstein, Ulrich     
Schüßler, Rainer     
Weinkötz, Florian     
Wolz, Ralf     
Zimlich, Reinhold     

Schriftführer/in 
Breitenbach, Silvana     
 
 
Folgende Personen sind entschuldigt: 

von der Verwaltung 
Brück, Stefan     
 
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
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Tagesordnung: 

Öffentliche Sitzung 

 1   Sitzungsniederschrift vom 08.03.2021; Anerkennung der Nie-
derschrift: hier öffentlicher Teil; Beratung und Beschlussfas-
sung 

 

   
 2   Vorstellung Ergebnisbericht Probebohrung TB3 durch Ingeni-

eurbüro HG, Hr. Dr. Hanauer 
 

   
 3   Straßenvollausbau "In den Vierteln" / "Am Steinig"; Hier: 

Vergabe der Planungsleistungen für Verkehrsanlagen und 
Ingenieurbauwerke; Beratung und Beschlussfassung 

 

   
 4   Zweckvereinbarung mit der KVÜ, hier: Festlegung der Über-

wachung, Beratung und Beschlussfassung 
 

   
 5   Renovierungsarbeiten Außenfassade Rathaus; hier: Gestal-

tung; Beratung und Beschlussfassung 
 

   
 6   Mitteilungen informell und Anträge zur Geschäftsordnung, 

hier: öffentlicher Teil 
 

   
 7   Flächennutzungsplanänderung "Grüngutplatz"; Abwägung 

und Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen, sowie 
Feststellungsbeschluss; Beratung und Beschlussfassung 
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Öffentliche Sitzung 

zu 1 Sitzungsniederschrift vom 08.03.2021; Anerkennung der Niederschrift: hier 
öffentlicher Teil; Beratung und Beschlussfassung 

Sachverhalt: 
Die Niederschrift vom 08.02.2021;  hier öffentlicher Teil, steht im RIS. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat erkennt die Niederschrift vom 08.02.2021, hier öffentlicher Teil an. 
 
einstimmig beschlossen  Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
 
zu 2 Vorstellung Ergebnisbericht Probebohrung TB3 durch Ingenieurbüro HG, 

Hr. Dr. Hanauer 
Sachverhalt: 
Die Probebohrung für den TB3 ist abgeschlossen. Über die Ergebnisse der Probebohrung 
und das mögliche weitere Vorgehen berichtet Hr. Dr. Bernd Hanauer vom Ingenieurbüro HG. 
 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde vereinbart, dass das Jahr 2021 für die weiteren 
Planungen und Abstimmungen mit Behörden genutzt werden soll und dann (vss.) 2022 die 
bauliche Umsetzung angegangen wird. Im nächsten Schritt müssten daher die weiteren Pla-
nungsarbeiten für den Brunnenausbau beauftragt werden. Hierzu liegt bereits ein entspre-
chendes Angebot vonseiten des Büros HG vor (vgl. Anhang). 
 
Thema Mischbarkeit (Mail von Hr. Dr. Hanauer): 
Die Ersteinschätzung der Mischbarkeit (der nicht untersuchte Phosphat-Gehalt wurde nicht 
berücksichtigt) der Wässer aus den Brunnen TB 1 und 2 zeigt, dass diese Wässer von glei-
cher Beschaffenheit sind und somit uneingeschränkt in jedem Verhältnis miteinander ge-
mischt werden können.  
 
Die Ersteinschätzung der Mischbarkeit der Wässer aus den TB 1 und 2 mit dem Wasser aus 
der VB Eschengraben weist darauf hin, dass die Wässer aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Zusammensetzung / Gesamthärte (TB 1: 21,5 °dH / TB 2: 18,3 °dH, VB: 5,6 °dH) nicht un-
eingeschränkt mischbar sind. Dies wird jedoch dann als unkritisch angesehen, wenn die Mi-
schung zentral in einem Hochbehälter stattfindet, und ein evtl. Brunnen am Standort VB 
Eschengraben zukünftig ohnehin nur einen Teil der Wasserversorgung für die Gde. Röllbach 
abdecken könnte. Das geeignete Mischungsverhältnis (für den Regelbetrieb) wäre nach ab-
schließender Klärung der zukünftigen Brunnen- und Entnahmekonfiguration auf der Basis 
entsprechender chemisch-technischer Analysen festzulegen. Es ist davon auszugehen, dass 
ein praktikables Mischungsverhältnis erreicht werden kann, jedoch wäre dieses Mischungs-
verhältnis dann konstant beizubehalten, um Änderungen der Wasserbeschaffenheit im Ver-
sorgungsnetz (Ausfällungserscheinungen und korrosionschemisch relevanten Veränderun-
gen) zu vermeiden. Alternativ dazu könnte das Wasser aus der VB Eschengraben durch eine 
chemische Entsäuerung (Aufhärtung) der Wasserbeschaffenheit des TB 1 und/oder TB 2 
angepasst werden, und wäre dann uneingeschränkt mischbar. 
 
Kostenschätzung für den Brunnenausbau (grob abgeschätzt, netto): 
 
1. Brunnen:                                               454.000 € 
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2. Abschlussbauwerk mit Br. Kopf            60.000 € 
3. Hydraulische Anlage Brunnen               25.000 € 
 
Es wurde dabei von einer 150 m tiefen Brunnenbohrung mit Bohrenddurchmesser 600 mm, 
einer Ringraumabdichtung mit hinterzementiertem Sperrrohr, Ausbaurohren DN 300 aus 
PVC im Bereich der Sperrrohre, darunter Edelstahl Voll- und Wickeldrahtfilterrohre ausge-
gangen. 
Bei dem Abschlussbauwerk handelt es sich um ein Stahlbetonfertigbauwerk mit Montage-
dom und Pultdach aus Trapezblech mit einbetoniertem Br.-Kopf, einbruchhemmender Tür 
und allen erforderlichen Durchgängen für Leitungen und Kabel.  
Die hydraulische Anlage umfasst die Verrohrung im Abschlussbauwerk sowie die erdverlegte 
Leitung und ein Leerrohr bis außerhalb des Baufelds. Ebenso wurde eine Pumpe und rd. 80 
m Steigleitung DN 100 aus VA mit ZSM-Verbindungen einkalkuliert. 
 
Für die Anschlussleitungen wird im unversiegelten Bereich mit netto rd. 120 €/m gerechnet. 
Für den Aufbruch und die Wiederherstellung von Asphalt kommen noch rd. 150 €/m dazu.  
Bei dem Kostenansatz für den unversiegelten Bereich ist bereits ein Strom- (4 x 120 mm2) 
und ein Steuerkabel (8x2x1,5) und eine Wasserleitung aus PE 100 RC, Da 140 einkalkuliert. 
Da die Auslegungen der Querschnitte von der Länge abhängig sind, können hier noch grö-
ßere Preisdifferenzen entstehen. 
Die Strecke vom TB3 zum Pumpenhaus beträgt ca. 2 km, davon ca. 1,25 km versiegelte 
Fläche. Somit lägen wir hier geschätzt bei ca. 510T€ brutto für die Leitungen. 
 
Für die elektrische Anlage des Brunnens wird mit ca. netto rd. 15.000 € für die Brunnensteu-
erung mit Pegelsonde und Datenübertragung gerechnet. 
 
 
Zum möglichen zeitlichen Ablauf: 
• Baldmöglichst Vorabstimmung mit dem WWA Aschaffenburg und dem LRA Miltenberg. Der 
Ergebnisbericht wurde beiden Behörden bereits zur Verfügung gestellt. 
• Planung der Brunnenbohrung bis zur Genehmigungsplanung (Genehmigung für die Einrich-
tung eines Brunnens im Eschengraben) bis zum Herbst 2021. 
• Danach Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe Brunnenbauarbeiten bis ca. 
März 2022. 
• Ausführung der Brunnenbauarbeiten etwa im Zeitraum April bis August 2022. 
• Nach Fertigstellung der Brunnenbohrung könnten die Antragunterlagen zur Erlangung einer 
gehobenen Erlaubnis zur TwFörderung am TB 3 Eschengraben und die Unterlagen zur 
Festsetzung des Wasserschutzgebietes für diesen Brunnen gefertigt werden. Die entspre-
chenden (Wasserrechts-)Verfahren könnten etwa im Herbst 2022 eingeleitet werden. 
• Parallel zu diesen Verfahren könnten die Planungen für den Anschluss des TB 3 Eschen-
graben an das Wasserwerk bzw. an das Versorgungsnetz eingeleitet werden. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Ergebnisse zur Kenntnis. Das Ingenieurbüro Dr. Hanauer wird 
mit den Planungen TB 3 gem. Angebot bis einschließlich Leistungsphase 7 beauftragt.  
 
 
einstimmig beschlossen  Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
 
zu 3 Straßenvollausbau "In den Vierteln" / "Am Steinig"; Hier: Vergabe der Pla-

nungsleistungen für Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke; Beratung 
und Beschlussfassung 

Sachverhalt: 
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Wie bereits bekannt, muss die Straße „In den Vierteln“ und „Im Steinig“ im Vollausbau sa-
niert werden. Für die Planungsleitungen hat das Ingenieurbüro Steenken & Breitenbach (ISB 
mbH) aus Laudenbach am 08.02.2021 der Gemeinde Röllbach ein Angebot unterbreitet. In 
diesem wurden die Leistungsphasen 1-9 gemäß HOAI berücksichtigt. Das Angebot ist unter-
teilt in Straßenbau zum einen und Ingenieurbauwerke (Kanalisation und Wasserleitung) zum 
anderen. Der Berechnung liegt folgendes Auftragsvolumen zu Grunde: 

 
Die Planungsleistungen sollen zur Vergleichbarkeit beschränkt ausgeschrieben werden. 
 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dass durch das Bauamt noch weitere Vergleichsangebot ein-
geholt werden soll. 
 
 
einstimmig beschlossen  Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
 
zu 4 Zweckvereinbarung mit der KVÜ, hier: Festlegung der Überwachung, Bera-

tung und Beschlussfassung 
Sachverhalt: 
Die Zusammenarbeit mit der KVÜ wurde in einer der letzten Sitzungen bereits beschlossen. 
Vonseiten der KVÜ wurde der Zusammenarbeit ebenfalls zugestimmt. Die Überwachung soll 
ab ca. Mitte April starten.  
Festzulegen sind die Bereiche zur Überwachung des ruhenden Verkehrs, sowie die für den 
fließenden Verkehr. 
 
Für den ruhenden Verkehr wird vorgeschlagen folgende Straßen priorisiert zu überwachen: 
-Kirchgasse 
-Deutscher Hof 
-Neugasse 
-Hauptstraße (von Einfahrt Daimlerstraße bis ehem. Gasthaus Krone) 
-Amselweg 
-Finkenweg 
-Meisenring 
-Gartenstraße 
-An der Zeiselsmühle 
-An der Schanz 
 
Für den fließenden Verkehr wird vorgeschlagen zunächst 
-die Ortseingänge kommend von Röllfeld, Großheubach und Mönchberg zu überwachen. 
Zur Positionierung der Überwachungsfahrzeuge eignen sich vor allem gemeindliche Flächen, 
die festzulegen sind. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die genannten Straßen und Bereiche wie vorgeschlagen durch 
die KVÜ überwachen zu lassen.  
Die im Plan markierten gemeindlichen Flächen kann die KVÜ nutzen und selbst entscheiden, 
welche sich am besten zur Überwachung eignen. 
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einstimmig beschlossen  Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
 
zu 5 Renovierungsarbeiten Außenfassade Rathaus; hier: Gestaltung; Beratung 

und Beschlussfassung 
Sachverhalt: 
Die Außenrenovierung des Rathauses wurde bereits im letzten Jahr beschlossen. In den 
nächsten Wochen wird vss. mit den Arbeiten begonnen. Was noch vertagt wurde, war die 
Gestaltung der Südfassade. 
Hierzu gab es vonseiten des Städteplaners Tropp zwei Vorschläge, wenn man diese Au-
ßenwand etwas gestalten möchte: 
-Aufmalen von Fenstern 
-Aufmalen einer Sonnenuhr. 
 
Zwei beispielhafte Vorschläge für eine Sonnenuhr hat die Fa. Reinhard gemacht (vgl. An-
hang). 
 
Die Ausführung würde mittels Regiestunden abgerechnet werden (Meisterstunden) zzgl. Ma-
terial. 
 
Es wäre auch eine Möglichkeit, dass Fenster und Fachwerk aufgemalt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, diesen TOP in die nächste Sitzung zu vertagen, um weitere 
Möglichkeiten zu recherchieren. 
 
 
einstimmig beschlossen  Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
 
zu 6 Mitteilungen informell und Anträge zur Geschäftsordnung, hier: öffentlicher 

Teil 
Sachverhalt: 
a)Gemeinderatssitzung 
Die nächste Gemeinderatssitzung wird eine Woche vorverlegt und findet bereits am Montag, 
den 12.04.2021 statt. 
b)Dt. Glasfaser 
Der Bürgermeister informierte den GMR, dass die Dt. Glasfaser zeitnah mit der Umsetzung 
der Infoveranstaltungen mit den Bürgern beginnen möchte. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Mitteilungen zur Kenntnis. 
 
zur Kenntnis genommen  Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
 
zu 7 Flächennutzungsplanänderung "Grüngutplatz"; Abwägung und Würdigung 

der eingegangenen Stellungnahmen, sowie Feststellungsbeschluss; Bera-
tung und Beschlussfassung 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat wägt die im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans für 
den Bereich „Grüngutplatz“ eingegangenen Anregungen und Hinweise im Rahmen 
der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB ab und nimmt hierzu 
Stellung. 
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Teil A: 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
Teil B: 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB 
Beteiligt wurden: 
1. Regierung von Unterfranken, 
2. Regionaler Planungsverband, 
3. Landratsamt Miltenberg - Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, 
4. Landratsamt Miltenberg - Natur- und Landschaftsschutz, 
5. Landratsamt Miltenberg - Immissionsschutz, 
6. Landratsamt Miltenberg - Bodenschutz, 
7. Landratsamt Miltenberg - Wasserschutz, 
8. Landratsamt Miltenberg - Brandschutz, 
9. Landratsamt Miltenberg - Gesundheitliche Belange, 
10. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, 
11. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt. 
Der Planung zugestimmt haben: 
1. Landratsamt Miltenberg - Natur- und Landschaftsschutz, 
2. Landratsamt Miltenberg - Immissionsschutz, 
3. Landratsamt Miltenberg - Bodenschutz, 
4. Landratsamt Miltenberg - Wasserschutz, 
5. Landratsamt Miltenberg - Gesundheitliche Belange, 
6. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt. 
Keine Stellungnahme abgegeben hat der Regionale Planungsverband. 
Die Stellungnahmen nachfolgender Träger öffentlicher Belange werden wie folgt behandelt. 
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Die Anregungen und Hinweise hat der Gemeinderat abzuwägen und hierüber Beschlüsse zu 
fassen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat billigt die von Planer FM, Aschaffenburg, erarbeitete Vorlage vom 
17.03.2021 wie folgt: 

 
Regierung von Unterfranken - Billigung ohne Änderungen oder Ergänzungen 

 

Landratsamt Miltenberg – Bauplanungs- und Bauordnungsrecht - Billigung ohne Än-

derungen oder Ergänzungen 

 

Landratsamt Miltenberg – Brandschutz - Billigung ohne Änderungen oder Ergänzun-

gen 

 

Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg - Billigung ohne Änderungen oder Ergänzungen 

 

 

Feststellungsbeschluss zur Flächennutzungsplanänderung 
 
Der Gemeinderat stellt in seiner Sitzung vom 29.03.2021 die Flächennutzungs-
planänderung für den Bereich „Grüngutplatz“ mit Begründung in der Fassung vom 
17.03.2021 fest. 
 
Des Weiteren beauftragt der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 29.03.2021 die Ge-
meindeverwaltung die festgestellte Fassung der Änderung des Flächennutzungsplans 
im Bereich „Grüngutplatz“ beim Landratsamt Miltenberg zur Genehmigung vorzule-
gen. 
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einstimmig beschlossen  Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
 
 
 
 
Gemeinde Röllbach, 01.04.2021 
 
 
 
 
Michael Schwing    Silvana Breitenbach 
Vorsitzender    Protokollführer 
 


